
Tauchschule Ozeanic  Stand 02.06.2021 

Ergänzung zum Hygienekonzept Tauchschule Ozeanic 

- Vorrangig gilt das Allgemeinen Hygienekonzeptes der Tauchschule 

Training Hallenbad/ Freibad 

Jede/r Tauchschüler/in, Funtaucher, Scuba-Club Taucher/in, Tauchfloh, Trainer/in und Tauchlehrer/in 

handelt im Rahmen des Trainings wie folgt: 

Vor dem Training: 

- Tauchen/ Training/ Tauchflöhe und ABC ist nur nach erfolgter Voranmeldung bis spätestens 

18 Uhr am Vorabend möglich 

- Jede/r Taucher/in benötigt eine eigene ABC- Ausrüstung 

- Treffpunkt zum Ausrüstungsverleih ist künftig immer an der „Garage“ von 17.40 Uhr – 

18.00 Uhr 

- Jede/r Taucher/in leiht Jacket und einen Atemregler etc. aus und muss diese eigenständig 

mit an das Becken im Heinrich Völker Bad nehmen. 

- Der erforderliche Tank wird weiterhin durch die Tauchlehrer/innen an den Becken Bereich 

gebracht. 

- Treffpunkt am Becken zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr / ABC Schüler/innen und Tauchflöhe 

können nach Anmeldung (online am Vorabend siehe oben/ Liste liegt an der Kasse) direkt ans 

Becken kommen. 

- Die Tauchlehrer/innen geben die Wasserfläche entsprechend frei 

Während des Trainings: 

- Das Hygienekonzept des Heinrich Völker Bades ist zu berücksichtigen. 

- Der Mundschutz muss im kompletten HVB getragen werden und darf erst mit Betreten des 

Beckens abgelegt werden. 

- Jede/r Taucher/in sollte eine Tasche etc. dabei haben um den Mundschutz während des 

Trainings zu verwahren. 

- Bitte auch während des Trainings auf den Umgang und die Aufsicht der ausgeliehenen 

Ausrüstung achten.  

- Nach dem Verlassen des Beckens bitte den Mundschutz wieder anlegen. 

Nach dem Training: 

- Die Ausrüstung wird abgebaut, der Tank verbleibt am Becken (Übergabe an Tauchlehrer). 

- Das zuvor an der Garage ausgeliehene Equipment wird ab 19.30 Uhr (spätestens 19.50 Uhr) 

wieder an der Garage abgegeben. 

Allgemein: 

- Die Haftung für das geliehene Equipment liegt bei dem Ausleiher und für Schäden wird dieser 

bei ggf. entstehenden Kosten zur Zahlung herangezogen.  

Bei Minderjährigen erklären sich die Erziehungsberechtigten mit diesem Vorgehen 

einverstanden. 

 

 


